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ArGE Friedhofsvereine (09.10.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung besteht jedoch kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Stadt Lollar nimmt die Hinweise zu den Bestattungsformen zur Kenntnis, beab-

sichtigt aber der geänderten Friedhofs- und Bestattungskultur in Deutschland in der 

Weise entgegenzukommen, dass die traditionellen Erdbestattungen durch die Mög-

lichkeit einer Bestattung im Wald ergänzt werden. Auch die Frage, inwieweit Feuerbe-

stattung (Urne) oder Sargbestattungen stattfinden, obliegt in der Planungshoheit der 

Stadt Lollar. Auch hier kommt die Kommune den geänderten Ansprüchen der Bevöl-

kerung entgegen und ermöglicht neben der Erd- und Feuerbestattung auf den städti-

schen Friedhöfen auch eine Bestattung im Bereich des Waldfriedhofes.  
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zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Für die Planung haben die Vorhabenträger und die Stadt Lollar im Zuge des Bauleit-

planverfahrens eine Umweltprüfung durchgeführt, eine artenschutzrechtliche Untersu-

chung der Waldbereiche vorgenommen sowie eine Untersuchung der Bodenverhält-

nisse in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im Zuge der Auswertung und der 

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung im Rahmen der Umweltprüfung mit beachtet und be-

wertet. Aufgrund der formellen Vorgaben zur Entwurfsoffenlage werden sowohl der 

artenschutzrechtliche Fachbeitrag wie auch das Bodenschutzgutachten als umweltre-

levante Information zur Entwurfsoffenlage mit ausgelegt.  

 

zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Die Stadt Lollar hat mit dem Vorhabenträger bereits einen Städtebaulichen Vorvertrag 

abgeschlossen, in dem vertiefende Regelungen für die Planung und Umsetzung des 

Projektes getroffen worden sind. Dieser Vertrag war Voraussetzung für die Aufstellung 

des Bauleitplanverfahrens. Die Planungshoheit liegt weiterhin bei der Stadt Lollar. 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der FNP-Änderung und des Bebauungsplanes besteht kein weiterer 

Handlungsbedarf. Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. bis zu 4. 
 

zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Ausführung unter zu 4. 

 

zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung zum Entwurf der FNP-Änderung werden weitere Aussagen zu den 

Bestattungsbäumen sowie zu den angedachten Liegezeiten bzw. Aufbewahrung der 

Urnen im Bereich der Baumgräber aufgeführt. Gleichzeitig werden Ausführungen zur 

Bewirtschaftung der Waldparzelle sowie zu möglichen Rückschnitten und zur Waldbe-

wirtschaftung im Bereich des Waldfriedhofs ausgeführt. Hier erfolgt auch bei der wei-

teren Pflege dieser Waldbereiche eine vertiefende Abstimmung mit der Unteren Forst-

behörde. 

 

zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht jedoch kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 
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Die Thematik der Schwermetallreduzierung der Rostaschen im Krematorium ist ein 

generelles Problem und nicht ein spezielles der vorliegenden Bauleitplanung. 

 

 

zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

durch weitere Ausführungen ergänzt. 

 

 

zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene vorbereitender Bauleitplanung besteht diesbezüglich jedoch kein weiterer 

Handlungsbedarf.  

 

 

zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 4. 

 

 

zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Trotz Ausweisung des Waldfriedhofes wird der gesamte Bereich als Wald im Sinne 

des Waldgesetzes gemäß § 5 Ab.2 Nr.9b BauGB dargestellt. Die zuständigen Forst-

behörden (Obere und Untere Forstbehörde) haben der Ausweisung des Bebauungs-

planes zugestimmt.  

 

 

zu 13: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und mit der zuständigen 

Forstbehörde in Verbindung mit dem geplanten Vorhaben abgestimmt.  

Zum jetzigen Planungszeitpunkt (Vorentwurf) haben sowohl die Untere wie auch die 

Obere Forstbehörde der Planung grundsätzlich zugestimmt. 

 

 

zu 14: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2. 
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DB AG, DB-Immobilien (23.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Bahntrasse ist ausreichend entfernt vom geplanten Waldfriedhof, so dass diesbe-

züglich auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf 

besteht.  

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die einzuhaltenden Schutzräume und Schutzabstände zur 110-KV Bahnstromleitung 

werden durch die Planung eines Waldfriedhofes nicht tangiert.  

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die vorgebrachten Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung 

bzw. Bauausführung, bei der die vorgegebenen Hinweise zu beachten sind. 
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zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Der Waldfriedhof grenzt nicht unmittelbar an die Bahnanlagen an, so dass auf Ebene 

vorbereitenden Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf besteht.  

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Bebauungsplan und die FNP-Änderung bereiten keine baulichen Anlagen bzw. 

keine Ableitung des Niederschlagswassers in Richtung der Bahnanlagen vor. Insofern 

besteht hier kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht aufgrund des Abstandes des 

Waldfriedhofes zur Bahnanlage kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt.  

 

 

zu 8: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt.  

 

 

zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt.  
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Eisenbahn-Bundesamt Saarbrücken (12.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der Waldfriedhof hat an der engsten Stelle einen Abstand von rund 30 Metern zur 

Bahnlinie, insofern besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 2: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  
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zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Im Rahmen der Entwurfsoffenlage wird die Infrastrukturbetreiber DB InfraGo AG als 

Träger öffentlicher Belange mit beteiligt.  
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Forstamt Wettenberg, Untere Forstbehörde (19.09.2024) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, kann aber nur bedingt berück-

sichtigt werden.  

Um auch den Besuch des Waldfriedhofes und speziell des Andachtsplatzes für Per-

sonen mit eingeschränkter Beweglichkeit (z.B. Rollator oder Rollstuhl) zu ermöglichen, 

wird der Weg vom Parkplatz zur Andachtsfläche in wassergebundener Bauweise her-

gestellt. Die übrigen Bereiche werden durch Holzhackschnitzel „befestigt“, so dass auf 

Ebene der Bauleitplanverfahren kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die derzeitigen forstwirtschaftlichen Wege innerhalb des Waldfriedhofes bzw. angren-

zend sind über die Bauleitplanung entsprechend abgedeckt und ausgewiesen. Wei-

tere Abstimmungsgespräche mit dem Forst erfolgen bei weiterer Konkretisierung des 

Projektes. 

 

 

zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 
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Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. und NABU (14.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1: Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden berücksichtigt (siehe 

nachfolgende Seite). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FNP-Änderung im Bereich BP „Waldfriedhof Friedelhausen“     Seite 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V.(14.09.2024), HGON 

(Landesverband und Arbeitskreis Gießen der HGON) und NABU Landesverband 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und berücksichtigt. 

 

zu 2: Die Ablehnung der Planung wird zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird 

auf die nachfolgende Auswertung und Anmerkungen bzw. Begründungen. Die 

Stadt Lollar hält an der Planung grundsätzlich fest. 

 

zu 3: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, jedoch 

sind die Bedenken zur verkehrlichen Erschießung im Zuge der weiteren Planung 

überprüft worden.  

Hierzu fanden Gespräche mit der Stadt Lollar, dem Vorhabenträger sowie der Hofge-

meinschaft Friedelhausen statt, die sich auf einem Gesprächstermin über die künftige 

verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes entsprechend geeinigt haben. Somit ist 

festzuhalten, dass die derzeitige verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes zu-

nächst ausschließlich über den derzeitigen Erschließungsweg zum Hofgut Friedelhau-

sen erfolgen soll. In einem zum Bebauungsplan zusätzlichen Nachtrag zum Städte-

baulichen Vertrag wird eine Regelung erfolgen, zu welchen Uhrzeiten die künftigen 

Bestattungen stattfinden sollen, um somit eine Entzerrung des Verkehrsaufkommens 

zwischen den Anwohnern und Angestellten des Hofgutes, den Besuchern des Hofla-

dens und den Besuchern einer möglichen Trauerfeier zu gewährleisten. Diese Maß-

nahmen können nicht auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden, sondern nur 

über einen Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag im Sinne des § 11 BauGB zwischen 

der Stadt und dem Vorhabenträger. Gleichzeitig wird für dieses Konzept, auch in Ab-

stimmung mit der Stadt Lollar, vereinbart, dass wie bisher auch, größere LKW`s und 

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei die Alternativstrecke 

über die alte Trasse der B 3 und die beiden zum Hofgut bzw. zum Schloss führenden 

ausgebauten land- und forstwirtschaftlichen Wege („Schloßschneise“ und „Kasta-

nienallee“) nutzen können bzw. müssen. Für den Besuch des Waldfriedhofes soll al-

lerdings zunächst ausschließlich die bestehende Zufahrt zum Hofgut parallel zum 

Bahndamm genutzt werden. Gleichzeitig wird vor Ort geprüft, inwieweit die Ausweich-

stellen und die bestehende Trasse unter eingriffsminimierenden und naturschutzrecht-

lichen Aspekten weiter optimiert werden können, ohne einen weiteren erheblichen Ein-

griff in 
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Natur und Landschaft zu verursachen. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass ein Teil-

bereich des Waldfriedhofes (rd. 2,5 ha) zurückgenommen wird und der verbleibende 

Waldfriedhof abschnittsweise in den nächsten 30 Jahren erschlossen werden soll. So-

mit wird sich das Verkehrsaufkommen und das spätere Besucheraufkommen deutlich 

zeitlich entzerren. Über einen Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag wird auch ein 

Passus enthalten sein, dass ein Controlling des laufenden Betriebes (Verkehrsströme 

der oben genannten Verkehrsteilnehmer) erfolgen wird und das im Zuge des Control-

lings die Möglichkeit offengehalten wird, eine zweite Zuwegung über die alte Trasse 

der B3 und der „Schloßschneise“ bzw. dem auszubauenden landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Weg „Kastanienallee“ mit für die Erschließung heranzuziehen. 

Diese Option wird über die ergänzende vertragliche Regelung ausgearbeitet und fest-

gelegt.  

Aufgrund der Planung weiterer Waldfriedhöfe in der Umgebung von Gießen und Mar-

burg ist nicht mit einem enormen Ansturm auf den hier geplanten Waldfriedhof zu 

rechnen. Erfahrungswerte aus bereits bestehenden Waldfriedhöfen können das be-

stätigen. Hierzu werden weitere Prognosen für das Besucheraufkommen mit in die 

Begründung aufgenommen. 

 

zu 3a: Die Hinweise zum Amphibienvorkommen werden zur Kenntnis genom-

men und sind in dem Abstimmungsgespräch mit der Stadt Lollar und dem 

Hofgut bereits erörtert und eine entsprechende Regelung getroffen worden. 

Über den oben genannten Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag erfolgt auch eine 

zeitliche Beschränkung für Trauerfeiern zum Zeitpunkt der Amphibienwanderung. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, dass in dem Zeitraum der Wanderbewegungen (überwie-

gend im März/April und im Oktober/November) die Trauerfeiern im Waldfriedhof nur 

zw.10 Uhr und 15.30 Uhr erfolgen dürfen, um eine mögliche Beeinträchtigung des 

Wanderverhaltens der Amphibien in der Dämmerung und Nacht vom Bahndamm in 

Richtung „Alter Lahn“ (und im Herbst zurück) zu vermeiden. Insofern wird die Belas-

tung des Verkehrsweges in den Abendstunden analog der heutigen Verkehrsbelas-

tung aussehen, so dass gemäß den Ausführungen von der HGON der Verlust in der 

Vergangenheit durch das bestehende Verkehrsaufkommen zu verkraften ist. Durch 

die Nutzungszeitenregelungen des Waldfriedhofes kann die Beeinträchtigung der Am-

phibienwanderung weiterhin minimiert werden.  

 

zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auch diese Thematik ist auf 

dem Abstimmungstermin erörtert worden. 
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Es wird noch einmal überprüft, inwieweit der bestehende Weg in Teilabschnitten ein-

griffsminimierend optimiert werden kann. Die Breite der Trasse trägt zwar zur Ver-

kehrsberuhigung bei, was aus naturschutzrechtlicher Sicht aufgrund der angrenzen-

den Biotope auch sinnvoll ist, allerdings ist ein Begegnungsverkehr in bestimmten Ab-

schnitten kaum möglich. Hier bedarf es gegenseitiger Rücksichtnahme der Verkehrs-

teilnehmer (Pkw, Radfahrer und Fußgänger), wie bisher auch. Zusätzliche Beschilde-

rungen und Informationsflyer für die Besucher der Trauerfeiern, die bei der Organisa-

tion von Trauerfeien den Angehörigen zur Verteilung mit den Einladungen mitgegeben 

werden, sollen eine Sensibilisierung der Situation bewirken. Durch die zeitliche Ent-

zerrung des Verkehrsaufkommens der Besucher und Angestellten des Hofgutes sowie 

der Besucher der Trauerfeiern kann die angesprochene Thematik zusätzlich deutlich 

verbessert werden.  

Für Einsatzfahrzeuge und Lkw´s soll grundsätzlich die Alternative über die zurückge-

baute Bundesstraße B 3 im Osten des Plangebietes in Verbindung mit der Schloß-

schneise in Anspruch genommen werden (siehe Ausführungen unter zu 3. und zu 3a.).  

Anmerkung: Seit längerem ist der Hofladen nicht geöffnet (sonst nur an zwei Tagen), 

der Besucherverkehr fällt daher derzeit weg.  

 

zu 5: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rah-

men eines Monitorings gemäß § 4c BauGB wird bei Inbetriebnahme des Wald-

friedhofs eine Überprüfung der Verkehrsverhältnisse vorgenommen. 

Verwiesen wird zunächst auf den Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag, auf die 

Zeitenregelung der anstehenden Termine für Trauerfeiern und auf die Tatsache, dass 

die Fläche verkleinert wird und der verbleibende Waldfriedhof abschnittsweise in den 

nächsten 30 Jahren entwickelt wird. Sollte es zu erheblichen ungünstigen Verkehrs-

verhältnissen kommen, kann die weitere Option über die Trasse der alten B3 in Ver-

bindung mit der „Schloßschneise“ angestrebt werden. Es steht auch noch eine zweite 

alternative Zuwegung über die „Kastanienallee“ zur Verfügung.    

 

zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Ausführungen unter zu 2-5. 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Die Erschließung des Hofgutes Friedelhausen ist durch die Örtlichkeiten vorgegeben. 

Erst im Laufe des Verfahrens haben sich verschiedene Fragestellungen ergeben, die 

durch das gemeinsame Gespräch mit der Stadt Lollar (als Verkehrsbehörde) sowie 

dem Hofgut Friedelhausen geklärt wurden.  
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zu 8: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Umweltprüfung mitberücksichtigt. 

Der Bebauungsplan legt die „möglichen Beeinträchtigungen“ der Waldvegetation nicht 

abschließend fest. Die Andachtsfläche ist in der Plankarte zwar eingezeichnet, die 

Lage aber als unverbindlich gekennzeichnet. Im Zug des konkreten Freiflächenplanes 

für den Waldfriedhof werden dann die Bereiche genommen, in denen sowohl der forst-

liche wie auch der naturschutzrechtliche Eingriff so gering wie möglich ist. Im Zuge 

dessen werden dann die konkreten Vegetationsbestände und Baumbestände erfasst 

und im Freiflächenplan für die Wegeführung und für den Bereich der Andachtsfläche 

detailliert ausgearbeitet.  

 

 

zu 9: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, das Flur-

stück 12 wird nicht mehr für den Waldfriedhof in Anspruch und somit aus der 

Planung genommen. 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiesene Ausgleichsfläche „Seng“ im Be-

reich des Flurstückes 12 wird für die Umsetzung des Waldfriedhofes nicht mehr in 

Anspruch genommen. Das Plangebiet verkleinert sich somit um 2,5 ha.  

 

 

zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und verwiesen wird auf die 

Ausführungen unter zu 2 bis 9. 
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HessenForst, Forstamt Wettenberg (02.10.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Obere Forstbehörde ist im vorliegenden Bauleitplanverfahren gehört und die Stel-

lungnahme in die Auswertung eingestellt. 

 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei den nachfolgenden Pla-

nungsebenen berücksichtigt. 

Der im Bebauungsplan dargestellte Andachtsplatz ist als unverbindlich gekennzeich-

net. Die abschließende Platzierung wird dann mit der Forstbehörde und dem Eigentü-

mer auf einem Ortstermin festgelegt.  
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Hessen Mobil Dillenburg (17.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 3: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Gefahrenabwehr, Brandschutz 

(23.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und an die Stadt Lollar weiter-

gegeben. 

Hier ist speziell das Erreichen des Hofgutes Friedelhausen für Feuerwehr, Einsatz-

fahrzeuge etc. von Bedeutung. Insofern ist die Zufahrtsregelung über die alte B 3 und 

die sogenannte „Schloßschneise“ und „Kastanienallee“ bzw. über ausgebaute land- 

und forstrechtliche Wege zum Plangebiet bzw. zum Hofgut Friedelhausen und zum 

Schloss weiterhin zwingend erforderlich.  

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt wird sich bezüglich der möglichen Gefährdungsbeurteilung für diesen Wald-

bereich (in Verbindung mit dem Waldfriedhof) auseinandersetzen und entsprechende 

Hinweise in der Begründung zur FNP-Änderung aufnehmen. 

 

 

zu 4: Verwiesen wird auf zu 2. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Naturschutz (30.09.2024) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, jedoch 

sind die Bedenken zur verkehrlichen Erschießung im Zuge der weiteren Planung 

überprüft worden.  

Hierzu fanden Gespräche mit der Stadt Lollar, dem Vorhabenträger sowie der Hofge-

meinschaft Friedelhausen statt, die sich auf einem Gesprächstermin über die künftige 

verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes entsprechend geeinigt haben. Somit ist 

festzuhalten, dass die derzeitige verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes zu-

nächst ausschließlich über den derzeitigen Erschließungsweg zum Hofgut Friedelhau-

sen erfolgen soll. In einem zum Bebauungsplan zusätzlichen Nachtrag zum Städte-

baulichen Vertrag (zw. Vorhabenträger und Stadt) wird eine Regelung erfolgen, zu 

welchen Uhrzeiten die künftigen Bestattungen stattfinden sollen, um somit eine Ent-

zerrung des Verkehrsaufkommens zwischen den Anwohnern und Angestellten des 

Hofgutes, den Besuchern des Hofladens (der seit längerem geschlossen ist) und den 

Besuchern einer möglichen Trauerfeier zu gewährleisten. Diese Maßnahmen können 

nicht auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden, sondern nur über einen Nach-

trag zum Städtebaulichen Vertrag im Sinne des § 11 BauGB. Gleichzeitig wird für die-

ses Konzept, auch in Abstimmung mit der Stadt Lollar, vereinbart, dass wie bisher 

auch, größere LKW`s und Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Krankenwagen und Poli-

zei die Alternativstrecke über die alte Trasse der B 3 und die beiden zum Hofgut bzw. 

zum Schloss führenden ausgebauten land- und forstwirtschaftlichen Wege („Schloß-

schneise“ und „Kastanienallee“) nutzen können bzw. müssen. Für den Besuch des 

Waldfriedhofes soll allerdings zunächst ausschließlich die bestehende Zufahrt zum 

Hofgut parallel zum Bahndamm genutzt werden. Gleichzeitig wird vor Ort geprüft, in-

wieweit die Ausweichstellen und die bestehende Trasse unter eingriffsminimierenden 

und naturschutzrechtlichen Aspekten weiter optimiert werden können, ohne einen wei-

teren erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft zu verursachen. Darüber hinaus 

wird ausgeführt, dass ein Teilbereich des Waldfriedhofes (rd. 2,5 ha) zurückgenom-

men wird und der verbleibende Waldfriedhof abschnittsweise in den nächsten 30 Jah-

ren erschlossen werden soll. Somit wird sich das Verkehrsaufkommen und das spä-

tere Besucheraufkommen deutlich zeitlich entzerren. Über einen Nachtrag zum Städ-

tebaulichen Vertrag wird auch ein Passus enthalten sein, dass ein Controlling des lau-

fenden Betriebes (Verkehrsströme der oben genannten Verkehrsteilnehmer) erfolgen 

wird und das im Zuge des Controllings die Möglichkeit offengehalten wird, eine zweite  
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Zuwegung über die alte Trasse der B3 und der „Schloßschneise“ bzw. dem auszubau-

enden landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Weg „Kastanienallee“ mit für die 

Erschließung heranzuziehen. Diese Option wird über die ergänzende vertragliche Re-

gelung ausgearbeitet und festgelegt.  

Aufgrund der Planung weiterer Waldfriedhöfe in der Umgebung von Gießen und Mar-

burg ist nicht mit einem enormen Ansturm auf den hier geplanten Waldfriedhof zu 

rechnen. Erfahrungswerte aus bereits bestehenden Waldfriedhöfen können das be-

stätigen. Hierzu werden weitere Prognosen für das Besucheraufkommen mit in die 

Begründung aufgenommen. 

Über den oben genannten Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag erfolgt auch eine 

zeitliche Beschränkung für Trauerfeiern zum Zeitpunkt der Amphibienwanderung. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, dass in dem Zeitraum der Wanderbewegungen (überwie-

gend im März/April und im Oktober/November) die Trauerfeiern im Waldfriedhof nur 

zw.10.00 Uhr und 15.30 Uhr erfolgen dürfen, um eine mögliche Beeinträchtigung des 

Wanderverhaltens der Amphibien in der Dämmerung und Nacht vom Bahndamm in 

Richtung „Alter Lahn“ (und im Herbst zurück) zu vermeiden. Insofern wird die Belas-

tung des Verkehrsweges in den Abendstunden analog der heutigen Verkehrsbelas-

tung aussehen, so dass gemäß den Ausführungen in der Stellungnahme der HGON 

der Verlust von Individuen in der Vergangenheit durch das bestehende Verkehrsauf-

kommen zu verkraften ist. Durch die Nutzungszeitenregelungen des Waldfriedhofes 

kann die Beeinträchtigung der Amphibienwanderung weiterhin minimiert werden.  

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Es wird noch einmal überprüft, inwieweit der Weg eingriffsminimierend optimiert wer-

den kann. Für Einsatzfahrzeuge soll grundsätzlich die Alternative über die zurückge-

baute Bundesstraße B 3 im Osten des Plangebietes ausgewiesen werden (siehe zu 

1). Sollte es zu erheblichen ungünstigen Verkehrsverhältnissen kommen, kann die 

weitere Option über die Trasse der alten B3 angestrebt werden. Neben der „Schloß-

schneise“ steht hier auch noch eine zweite Alternative zur Verfügung.  

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt Lollar hält jedoch an der derzeitigen Erschließung über den zur Bahnlinie 

parallel verlaufenden Weg fest, so dass auch die bisher vorgesehenen Parkplatzflä-

chen im Südwesten des Geltungsbereiches bestehen bleiben. Verwiesen wird hier auf 

die Ausführungen unter zu 1 und zu 2. 
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zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Im Zuge der vorliegenden Bauleitplanung wurde ein artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag erstellt, dessen Ergebnisse im weiteren Planungsprozess berücksichtigt werden. 

Durch die HGON wurde in erster Linie die Amphibienwanderung vom Bahndamm in 

den Altlahnarm aufgeführt, für dessen Konflikt über einen Städtebaulichen Vertrag 

eine Besucherzeitenregelung während der Amphibienwanderung erfolgen wird. Die 

übrigen unter 5 aufgeführten Tiergruppen sind im Zuge des artenschutzrechtlichen 

Fachbeitrages untersucht worden. Entsprechende Maßnahmenempfehlungen werden 

zum Entwurf des Bebauungsplanes mit aufgenommen. 

 

 

zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrag abgearbeitet. 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung 

entsprechend abgearbeitet, siehe Hinweise unter zu 4. 
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zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der weiteren Planung 

entsprechend abgearbeitet, siehe Hinweise unter zu 1 und zu 4. 

 

zu 8: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und spezi-

ell durch den artenschutzrechtlichen Fachbeitrag noch einmal bewertet und 

mögliche Maßnahmen über den Städtebaulichen Vertrag für die Örtlichkeiten 

festgelegt. 

 

zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird auf den Städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger, der 

Stadt Lollar und der Hofgemeinschaft Friedelhausen und der eingeschränkten Nut-

zung des Weges zu Zeiten der Amphibienwanderung. Angaben des zu erwartenden 

vorhabenbezogenen Mehrverkehrs werden in der Begründung aufgeführt.  

 

zu 10: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die bereits bestehende und genehmigte Zufahrt parallel zur Bahnstrecke, ausgehend 

von der Kreisstraße 26 zum Hofgut Friedelhausen, wird durch die vorliegende Planung 

nicht verändert. Im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens erfolgt jedoch 

eine Natura 2000-Verträglichkeitsprognose, die speziell auf die im Natura 2000 Gebiet 

vorkommenden, unten aufgeführten Vogelarten eingeht. Die Ergebnisse werden mit 

der UNB entsprechend abgestimmt. Inwieweit eine FFH-Verträglichkeitsprüfung dann 

tatsächlich notwendig ist, ergibt sich aus der Prognose. Diese Vorgehensweise wurde 

seitens der UNB noch einmal geprüft (Ergebnis Telefonat des Planungsbüros mit der 

UNB am 19.02.2025 und Email UNB vom 24.02.2025). 

 

zu 11: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, das Flur-

stück 12 wird nicht mehr für den Waldfriedhof in Anspruch und somit aus der 

Planung genommen. 

Die im rechtskräftigen Bebauungsplan ausgewiesene Ausgleichsfläche „Seng“ im Be-

reich des Flurstückes 12 wird für die Umsetzung des Waldfriedhofes nicht mehr in 

Anspruch genommen. Das Plangebiet verkleinert sich somit um 2,5 ha.  
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zu 12: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, verwie-

sen wird auf zu 11.  

 

 

zu 13: Dem Hinweis wird entsprochen. Die Trasse der Zuwegung zum Parkplatz 

wird um 7,5m nach Westen verschoben und somit aus dem Waldbereich verla-

gert.   

 

 

zu 14: Die Eingriffs- Ausgleichsbewertung erfolgt in der vorliegenden Planung 

verbal argumentativ und nicht über die Kompensationsverordnung,  

da aufgrund der speziellen geplanten Nutzung der konkrete Eingriff in Natur und Land-

schaft marginal ist. Zudem ist die Flächen bereits in Teilbereichen einer Vorbelastung 

ausgesetzt, so dass dies bei der verbal argumentativen Bewertung und Ausgleichs-

thematik im Umweltbericht berücksichtigt wird.   

 

 

zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sofern die Rosskastanien in-

nerhalb des Geltungsbereiches stehen, werden sie im Bebauungsplan zum Er-

halt festgesetzt. 

Auf Ebene der FNP-Änderung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Bauaufsicht/Untere Denkmalschutzbehörde 

(25.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise auf die im Plangebiet befindlichen Bodendenkmäler werden 

zur Kenntnis genommen und in der Karte bzw. in den textlichen Festsetzungen 

des Bebauungsplanes aufgeführt. 

Auf Ebene der FNP-Änderung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Im Plangebiet selbst befindet sich nur ein Bodendenkmal, für das eine entsprechende 

Pufferzone von 15 Metern innerhalb des Plangebietes festgelegt werden soll. Die kon-

krete Freiflächenplanung ist seitens des Vorhabenträgers dann mit der Unteren Denk-

malschutzbehörde abzustimmen. Die historischen Wegeführungen, sowie die angren-

zenden Kulturdenkmäler oder Bodendenkmäler werden nachrichtlich übernommen 

und sind dann im Zuge der weiteren Planung zu beachten. 
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zu 2: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Kreisausschuss des Landkreises Gießen, Wasser- und Bodenschutz (16.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4: Der Hinweis wird zustimmend zur Kenntnis genommen. 
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zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte des Be-

bauungsplanes entsprechend ein Hinweis in den textlichen Festsetzungen mit 

aufgenommen. 

Auf Ebene der FNP-Änderung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 8: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreis Wetzlar, Fachdienst Landwirtschaft und Forsten 

(12.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Nach aktuellen Kenntnissen werden keine zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächen 

für Ausgleichsmaßnahmen ausgewiesen. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (19.09.2024)  

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, hessenArchäologie (23.09.2024)  

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 

5 Abs. 4 BauGB auf der Plankarte sowie in der Begründung zur FNP-Änderung 

aufgeführt.  

 

 

zu 2: Die Hinweise auf die im Plangebiet befindlichen Bodendenkmäler und 

Hohlwege werden zur Kenntnis genommen und in der Karte bzw. in den textli-

chen Festsetzungen der FNP-Änderung aufgeführt. 

Im Plangebiet selbst befindet sich nur ein Bodendenkmal, für das eine entsprechende 

Pufferzone von 15 Metern innerhalb des Plangebietes festgelegt werden soll. Die kon-

krete Freiflächenplanung ist seitens des Vorhabenträgers dann mit der Unteren Denk-

malschutzbehörde abzustimmen. Der Nordwest-Südost verlaufende Hohlweg ist nicht 

für einen Ausbau vorgesehen. Dies wird in der Begründung noch einmal verdeutlicht 

aufgeführt. Die übrigen Hinweise werden in der Begründung aufgeführt. 
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Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Bau. und Kunstdenkmalpflege (27.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

zu 2: Die Hinweise auf die zum Plangebiet angrenzenden ausgewiesenen Kultur-

denkmäler werden in der Begründung zur FNP-Änderung bzw. als Hinweis auf 

der Plankarte aufgeführt.  

Aufgrund der durch den Bebauungsplan geplanten Nutzung der Fläche als Waldfried-

hof sind grundsätzlich keine Auswirkungen auf die umliegenden Kulturdenkmäler zu 

erwarten, weil der Waldbestand aufgrund der geplanten Nutzung keinerlei Änderung 

erfährt, die sich auf die geschützten Denkmäler auswirken können. 
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zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur 

FNP-Änderung explizit aufgeführt. 

Aufgrund der durch den Bebauungsplan geplanten Nutzung der Fläche als Waldfried-

hof sind grundsätzlich keine Auswirkungen auf die umliegenden Kulturdenkmäler zu 

erwarten, weil der Waldbestand aufgrund der geplanten Nutzung keinerlei Änderung 

erfährt, die sich auf die geschützten Denkmäler auswirken können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den textlichen Fest-

setzungen des Bebauungsplanes sowie in der Begründung aufgeführt. 

Auf Ebene der FNP-Änderung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

FNP-Änderung im Bereich BP „Waldfriedhof Friedelhausen“     Seite 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 
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Anlage 
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Anlage 
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Magistrat der Stadt Lollar, FD 1.3 (23.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen eines Monitorings 

gemäß § 4c BauGB wird bei Inbetriebnahme des Waldfriedhofs eine Überprü-

fung der Verkehrsverhältnisse vorgenommen. 

Die Zufahrtsregelung über die alte B 3 und dann nachfolgend über die „Schloß-

schneise“ und „Kastanienallee“ ist zum jetzigen Planungszeitpunkt ausschließlich für 

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei vorgesehen bzw. für 

LKW`s, die im Bereich des Hofgutes Friedelhausen Waren anliefern müssen und die 

Unterführung der Bahntrasse nicht passieren können. Bedingt ist diese Umleitung die-

ser Fahrzeuge auf die Strecke der alten B 3 notwendig, da die Bahnunterführung teil-

weise für größere Fahrzeuge nicht passierbar ist. Ansonsten hält der Vorhabenträger 

in Abstimmung mit der Stadt Lollar und der Hofgemeinschaft Friedelhausen an der 

bisherigen Zufahrt zum Hofgut fest, die auch für den künftigen Betrieb des Waldfried-

hofes genutzt werden soll. Hierzu wird es einen Nachtrag zum Städtebaulichen Ver-

trag geben, der eine zeitliche Regelung für die Trauerfeiern und dem damit verbunde-

nen, erhöhten Verkehrsaufkommen regelt.  

 

Sollte es zu erheblichen ungünstigen Verkehrsverhältnissen kommen, kann die wei-

tere Option über die Trasse der alten B3 angestrebt werden.   
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Mittelhessen Netz GmbH (30.08.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Zuge der vorliegenden Planung wird zunächst keine Stromversorgung benötigt. 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (18.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis auf mögliche Kampfmittel im Plangebiet wird gemäß § 5 Abs. 

4 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte textlich aufgeführt. 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan. 

Eine Kampfmittelsondierung ist dann im Zuge der Umsetzung der Planung erforder-

lich, zu mindestens im Bereich der geplanten Urnengräber in Baumbereichen. Hier 

erfolgt eine Abstimmung zwischen dem Vorhabenträger und dem Kampfmittelräum-

dienst über die weitere Vorgehensweise. Auf Ebene der FNP-Änderung besteht dar-

über hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

zu 2: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Freiflächenplanung. 
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zu 3: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zur FNP-Änderung aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Freiflächenplanung. 
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Regierungspräsidium Gießen (01.10.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

Somit ist die vorliegende Bauleitplanung an die Ziele der Raumordnung angepasst. 
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Grundwasser, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

zu 1: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der vorliegenden 

Bauleitplanung berücksichtigt. 

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Kommunales Abwasser, Gewässergüte. Dez. 41.3 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle, Alt-

lasten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Nachsorgender Bodenschutz 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
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zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Im Zuge des vorliegenden Bauleitplanverfahrens werden keine einschlägigen Boden-

eingriffe vorbereitet, so dass im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung kein wei-

terer Handlungsbedarf besteht. Für die mögliche Beeinträchtigung der Bodenschich-

ten durch das Einlassen von Urnen liegt ein entsprechendes bodenkundliches Gut-

achten vor. Die grundsätzliche Nutzung des Waldbodens für einen Waldfriedhof ist 

gutachterlich bestätigt. 

 

 

Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanlagen, Dez. 42.2 

 

zu 1: Die nachfolgenden Hinweise werden alle zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung, sofern die Ebene der Bauleitplanung betreffend, aufgeführt. 

Aufgrund der Planung eines Waldfriedhofes wird auf das vorhandene Bodengutachten 

verwiesen. Die Durchführung eines Waldfriedhofes in diesem Bereich ist dort positiv 

beurteilt worden. Die übrigen Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgeführt, sofern sie die künftige Nutzung der Fläche als Waldfriedhof tangieren. 
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Immissionsschutz, Dez. 43.2 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

Bergaufsicht, Dez. 44.1 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

Landwirtschaft, Dez., 51.1 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

Obere Forstbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

und ist in der Bauleitplanung entsprechend berücksichtigt. 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

Das Forstamt Wettenberg wurde bei der vorliegenden Planung beteiligt und hat keine 

Bedenken gegen die Ausweisung eines Waldfriedhofes aufgeführt. 
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zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und weiter geprüft, inwieweit die 

angrenzende landwirtschaftliche Nutzfläche für die Errichtung des Parkplatzes 

und der Wegezuführung herangezogen werden kann.  

Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Errichtung des Parkplatzes am Waldrand so 

vorzunehmen, dass kein Baum gerodet werden muss. Hier gilt es entsprechend im 

Rahmen der Detailplanung und Freiflächenplanung für die Gestaltung der Zufahrt und 

des Parkplatzes auf diese Vorgaben zu achten, eine Abstimmung erfolgt diesbezüglich 

mit der Unteren Forstbehörde Wettenberg. 

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Um auch den Besuch des Waldfriedhofes und speziell des Andachtsplatzes für Per-

sonen mit eingeschränkter Beweglichkeit (z.B. Rollator oder Rollstuhl) zu ermöglichen, 

wird der Weg vom Parkplatz zur Andachtsfläche in wassergebundener Bauweise her-

gestellt. Die übrigen Bereiche werden durch Holzhackschnitzel „befestigt“, so dass auf 

Ebene der Bauleitplanverfahren kein weiterer Handlungsbedarf besteht. 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zur FNP-

Änderung aufgeführt. 

 

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez. 53.1 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist in der vorliegenden Auswer-

tung der Stellungnahme berücksichtigt. 
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Hofgut Friedelhausen, Hofgemeinschaft heilende Arbeit e.V. (26.09.2024) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

zu 1.: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen, jedoch 

sind die Bedenken zur verkehrlichen Erschießung im Zuge der weiteren Planung 

überprüft worden.  

Hierzu fanden Gespräche mit der Stadt Lollar, dem Vorhabenträger sowie der Hofge-

meinschaft Friedelhausen statt, die sich auf einem Gesprächstermin über die künftige 

verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes entsprechend geeinigt haben. Somit ist 

festzuhalten, dass die derzeitige verkehrliche Erschließung des Waldfriedhofes zu-

nächst ausschließlich über den derzeitigen Erschließungsweg zum Hofgut Friedelhau-

sen erfolgen soll. In einem zum Bebauungsplan zusätzlichen Nachtrag zum Städte-

baulichen Vertrag wird eine Regelung erfolgen, zu welchen Uhrzeiten die künftigen 

Bestattungen stattfinden sollen, um somit eine Entzerrung des Verkehrsaufkommens 

zwischen den Anwohnern und Angestellten des Hofgutes, den Besuchern des Hofla-

dens und den Besuchern einer möglichen Trauerfeier zu gewährleisten. Diese Maß-

nahmen können nicht auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden, sondern nur 

über einen Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag im Sinne des § 11 BauGB zwischen 

der Stadt und dem Vorhabenträger. Gleichzeitig wird für dieses Konzept, auch in Ab-

stimmung mit der Stadt Lollar, vereinbart, dass wie bisher auch, größere LKW`s und 

Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei die Alternativstrecke 

über die alte Trasse der B 3 und die beiden zum Hofgut bzw. zum Schloss führenden 

ausgebauten land- und forstwirtschaftlichen Wege („Schloßschneise“ und „Kasta-

nienallee“) nutzen können bzw. müssen. Für den Besuch des Waldfriedhofes soll al-

lerdings zunächst ausschließlich die bestehende Zufahrt zum Hofgut parallel zum 

Bahndamm genutzt werden. Gleichzeitig wird vor Ort geprüft, inwieweit die Ausweich-

stellen und die bestehende Trasse unter eingriffsminimierenden und naturschutzrecht-

lichen Aspekten weiter optimiert werden können, ohne einen weiteren erheblichen Ein-

griff in Natur und Landschaft zu verursachen. Darüber hinaus wird ausgeführt, dass 

ein Teilbereich des Waldfriedhofes (rd. 2,5 ha) zurückgenommen wird und der verblei-

bende Waldfriedhof abschnittsweise in den nächsten 30 Jahren erschlossen werden  
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soll. Somit wird sich das Verkehrsaufkommen und das spätere Besucheraufkommen 

deutlich zeitlich entzerren. Über einen Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag wird 

auch ein Passus enthalten sein, dass ein Controlling des laufenden Betriebes (Ver-

kehrsströme der oben genannten Verkehrsteilnehmer) erfolgen wird und das im Zuge 

des Controllings die Möglichkeit offengehalten wird, eine zweite Zuwegung über die 

alte Trasse der B3 und der „Schloßschneise“ bzw. dem auszubauenden landwirt-

schaftlichen und forstwirtschaftlichen Weg „Kastanienallee“ mit für die Erschließung 

heranzuziehen. Diese Option wird über die ergänzende vertragliche Regelung ausge-

arbeitet und festgelegt.  

Aufgrund der Planung weiterer Waldfriedhöfe in der Umgebung von Gießen und Mar-

burg ist nicht mit einem enormen Ansturm auf den hier geplanten Waldfriedhof zu 

rechnen. Erfahrungswerte aus bereits bestehenden Waldfriedhöfen können das be-

stätigen. Hierzu werden weitere Prognosen für das Besucheraufkommen mit in die 

Begründung aufgenommen. 

 

Über den oben genannten Nachtrag zum Städtebaulichen Vertrag erfolgt auch eine 

zeitliche Beschränkung für Trauerfeiern zum Zeitpunkt der Amphibienwanderung. Ziel 

dieser Vereinbarung ist es, dass in dem Zeitraum der Wanderbewegungen (überwie-

gend im März/April und im Oktober/November) die Trauerfeiern im Waldfriedhof nur 

zw.10 Uhr und 15.30 Uhr erfolgen dürfen, um eine mögliche Beeinträchtigung des 

Wanderverhaltens der Amphibien in der Dämmerung und Nacht vom Bahndamm in 

Richtung „Alter Lahn“ (und im Herbst zurück) zu vermeiden. Insofern wird die Belas-

tung des Verkehrsweges in den Abendstunden analog der heutigen Verkehrsbelas-

tung aussehen, so dass gemäß den Ausführungen von der HGON der Verlust in der 

Vergangenheit durch das bestehende Verkehrsaufkommen zu verkraften ist. Durch 

die Nutzungszeitenregelungen des Waldfriedhofes kann die Beeinträchtigung der Am-

phibienwanderung weiterhin minimiert werden.  

 

 

Zu 2.: Im Rahmen eines Monitorings gemäß § 4c BauGB wird bei Inbetriebnahme 

des Waldfriedhofs eine Überprüfung der Verkehrsverhältnisse vorgenommen. 

Verwiesen wird zunächst auf den Städtebaulichen Vertrag über die Zeitenregelung der 

anstehenden Termine für Trauerfeiern. Sollte es zu erheblichen ungünstigen Ver-

kehrsverhältnissen kommen, kann die weitere Option über die Trasse der alten B3  
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angestrebt werden. Allerdings wird diese Variante aufgrund der zusätzlichen Belas-

tung von Natur und Landschaft nur als zweite Priorität gesehen.  
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